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Anhang H 1 – SchwbAV
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 

(SchwbAV)

Vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484)

Zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Sechsten Verordnung zur Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 

vom 24. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 323)
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(weggefallen)

§§ 1 bis 13 (weggefallen)

Zweiter Abschnitt
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe durch die Integrationsämter

§ 14 Verwendungszwecke

1. Unterabschnitt
Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte 
Menschen

§ 15 Leistungen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte 
Menschen

§ 16 Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen

2. Unterabschnitt
Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben

§ 17 Leistungsarten
§ 18 Leistungsvoraussetzungen

I.
Leistungen an schwerbehinderte Menschen

§ 19 Technische Arbeitshilfen
§ 20 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
§ 21 Hilfen zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz
§ 22 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung
§ 23 (weggefallen)
§ 24 Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten
§ 25 Hilfen in besonderen Lebenslagen

II.
Leistungen an Arbeitgeber

§ 26 Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen

§ 26a Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher 
und junger Erwachsener

§ 26b Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger 
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§ 26c Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements
§ 27 Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen
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Sonstige Leistungen
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§ 28 Leistungen zur Durchführung der psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen
§ 28a Leistungen an Inklusionsbetriebe
§ 29 Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen
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Auf Grund des § 11 Abs. 3 Satz 3, § 12 Abs. 2 und § 33 Abs. 2 Satz 5 des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. August 1986 (BGBl. I S. 1421) sowie des Artikels 12 Abs. 2 des Gesetzes zur Erleichte-
rung des Übergangs vom Arbeitsleben in den Ruhestand vom 13. April 1984 (BGBl. I S. 601) verordnet die Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates:

Erster Abschnitt 
(weggefallen)

§§ 1 bis 13 (weggefallen)

§§ 1 bis 13 aufgehoben durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000

Zweiter Abschnitt 
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln der 

Ausgleichsabgabe durch die Integrationsämter

§ 14 Verwendungszwecke

(1) Die Integrationsämter haben die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel der Ausgleichsabgabe einschließlich der Zin-
sen, der Tilgungsbeträge aus Darlehen, der zurückgezahlten Zuschüsse sowie der unverbrauchten Mittel des Vorjahres 
zu verwenden für folgende Leistungen:
1. Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen,
2. Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben, einschließlich der Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- 

und Bildungsmaßnahmen sowie der Information, Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern (Einheitliche An-
sprechstellen für Arbeitgeber),

3. (weggefallen)
4. Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben auf dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter 

Menschen am Arbeitsleben, sofern ihnen ausschließlich oder überwiegend regionale Bedeutung zukommt oder beim 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales beantragte Mittel aus dem Ausgleichsfonds nicht erbracht werden konn-
ten,

5. Maßnahmen der beruflichen Orientierung und
6. Leistungen zur Deckung eines Teils der Aufwendungen für ein Budget für Arbeit oder für ein Budget für Ausbildung.

(2) Die Mittel der Ausgleichsabgabe sind vorrangig für die Förderung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 zu verwenden.

(3) Die Integrationsämter können sich an der Förderung von Vorhaben nach § 41 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 durch den 
Ausgleichsfonds beteiligen.

§ 14  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001  (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  VO v.  24.06.2003  (BGBl. I 
S. 1000), in Kraft  ab 01.07.2003; geändert durch VO v. 16.01.2004 (BGBl. I S. 77), m.W.v. 01.01.2004; geändert durch VO v. 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert durch G. v. 26.07.2016 (BGBl. I S. 1824), in Kraft ab 01.08.2016; 
Abs. 1 geändert  durch Art. 19 G.  v.  23.12.2016 (BGBl. I  S. 3234),  in  Kraft  ab 01.01.2018;  Abs. 1 geändert  durch Art. 7  G.  v. 
10.12.2019 (BGBl. I S. 2135), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 1 geändert durch Art. 1 VO v. 06.07.2020 (BGBl. I S. 1595), in Kraft 
m.W.v. 01.03.2020; Abs. 1 geändert durch Art. 13c G. v. 02.06.2021 (BGBl. I S. 1387), in Kraft ab 01.01.2022; Abs. 1 und Abs. 3 
geändert durch Art. 12 G. v. 06.06.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146), in Kraft ab 01.01.2024

1. Unterabschnitt 
Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte 

Menschen

§ 15 Leistungen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte 
Menschen

(1)  1Arbeitgeber können Darlehen oder Zuschüsse bis zur vollen Höhe der entstehenden notwendigen Kosten zu den 
Aufwendungen für folgende Maßnahmen erhalten:
1. die Schaffung neuer geeigneter, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteter Arbeitsplätze in Betrieben 

oder Dienststellen für schwerbehinderte Menschen,
a) die ohne Beschäftigungspflicht oder über die Beschäftigungspflicht hinaus (§ 154 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch) eingestellt werden sollen,
b) die im Rahmen der Erfüllung der besonderen Beschäftigungspflicht gegenüber im Arbeits- und Berufsleben be-

sonders betroffenen schwerbehinderten Menschen (§ 154 Absatz 1 Satz 2 und § 155) des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch) eingestellt werden sollen,

c) die nach einer längerfristigen Arbeitslosigkeit von mehr als 12 Monaten eingestellt werden sollen,
d) die im Anschluß an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen eingestellt wer-

den sollen oder
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e) die zur Durchführung von Maßnahmen der besonderen Fürsorge und Förderung nach § 164 Absatz 3 Satz 1, 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 4 und 5 und Absatz 5 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch auf einen neu 
zu schaffenden Arbeitsplatz umgesetzt werden sollen oder deren Beschäftigungsverhältnis ohne Umsetzung auf 
einen neu zu schaffenden Arbeitsplatz enden würde,

2. die Schaffung neuer geeigneter, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausgestatteter Ausbildungsplätze und Plät-
ze zur sonstigen beruflichen Bildung für schwerbehinderte Menschen, insbesondere zur Teilnahme an Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 Absatz 3 Nummer 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in Betrieben 
oder Dienststellen,

wenn gewährleistet wird, daß die geförderten Plätze für einen nach Lage des Einzelfalles zu bestimmenden langfristigen 
Zeitraum schwerbehinderten Menschen Vorbehalten bleiben.

2Leistungen können auch zu den Aufwendungen erbracht werden, die durch die Ausbildung schwerbehinderter Men-
schen im Gebrauch der nach Satz 1 geförderten Gegenstände entstehen.

(2) 1Leistungen sollen nur erbracht werden, wenn sich der Arbeitgeber in einem angemessenen Verhältnis an den Ge-
samtkosten beteiligt. 2Sie können nur erbracht werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu er-
bringen sind oder erbracht werden. 3Art und Höhe der Leistung bestimmen sich nach den Umständen des Einzelfalles. 

4Darlehen sollen mit jährlich 10 vom Hundert getilgt werden; von der Tilgung kann im Jahr der Auszahlung und dem dar-
auf folgenden Kalenderjahr abgesehen werden. 5Auch von der Verzinsung kann abgesehen werden.

(3) Die behinderungsgerechte Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und die Einrichtung von Teilzeitarbeits-
plätzen können, wenn Leistungen nach Absatz 1 nicht erbracht werden, nach den Vorschriften über die begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben (§ 26) gefördert werden.

§ 15 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 1 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 16 Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen

Die Integrationsämter können der Bundesagentur für Arbeit Mittel der Ausgleichsabgabe zur Durchführung befristeter re-
gionaler Arbeitsmarktprogramme gemäß § 187 Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuweisen.

§ 16 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  G.  v.  23.12.2003  (BGBl. I  S. 2848),  in  Kraft  ab  01.01.2004;  geändert  durch  VO  v. 
16.01.2004 (BGBl. I S. 77), m.W.v. 01.01.2004; geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

2. Unterabschnitt 
Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben

§ 17 Leistungsarten

(1) 1Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben können erbracht werden
1. an schwerbehinderte Menschen

a) für technische Arbeitshilfen (§ 19),
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes (§ 20),
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz (§ 21),
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung (§ 22),
e) (weggefallen)
f) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten (§ 24) und
g) in besonderen Lebenslagen (§ 25),

2. an Arbeitgeber
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen 

(§ 26),
b) für Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendli-

cher und junger Erwachsener (§ 26a),
c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger Erwach-

sener (§ 26b),
d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (§ 26c) und
e) bei außergewöhnlichen Belastungen (§ 27),

3. an Träger von Integrationsfachdiensten zu den Kosten ihrer Inanspruchnahme (§ 27a) einschließlich freier gemein-
nütziger Einrichtungen und Organisationen zu den Kosten einer psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Men-
schen (§ 28) sowie an Träger von Inklusionsbetrieben (§ 28a),

4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 29).
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2Daneben können solche Leistungen unter besonderen Umständen an Träger sonstiger Maßnahmen erbracht werden, 
die dazu dienen und geeignet sind, die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt (Aufnahme, Ausübung oder Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung) zu ermöglichen, zu er-
leichtern oder zu sichern.

(1a) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes für die begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der 
Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.

(1b) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes aus den ihm aus der Aus-
gleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach § 55 
Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) 1Andere als die in Absatz 1 bis 1b genannten Leistungen, die der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben nicht oder nur unmittelbar dienen, können nicht erbracht werden. 2Insbesondere können medizinische Maßnahmen 
sowie Urlaubs- und Freizeitmaßnahmen nicht gefördert werden.

§ 17 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch VO v. 16.01.2004 (BGBl. I S. 77), m.W.v. 01.01.2004; geändert durch G. v. 23.04.2004 
(BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004; geändert durch G. v. 22.12.2008 (BGBl. I S. 2959), in Kraft ab 30.12.2008; Abs. 1 und 
Abs. 1b geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 18 Leistungsvoraussetzungen

(1) 1Leistungen nach § 17 Abs. 1 bis 1b dürfen nur erbracht werden, soweit Leistungen für denselben Zweck nicht von ei-
nem Rehabilitationsträger,  vom Arbeitgeber  oder von anderer  Seite  zu erbringen sind oder,  auch wenn auf  sie ein 
Rechtsanspruch nicht besteht, erbracht werden. 2Der Nachrang der Träger der Sozialhilfe gemäß § 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch und das Verbot der Aufstockung von Leistungen der Rehabilitationsträger durch Leistungen der 
Integrationsämter (§ 185 Absatz 6 Satz 2 letzter Halbsatz des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und die Möglichkeit 
der Integrationsämter, Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben vorläufig zu erbringen (§ 185 Absatz 7 Satz 3 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), bleiben unberührt.

(2) Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben können erbracht werden,
1. wenn die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung von Art oder Schwere 

der Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stößt und durch die Leistungen ermöglicht, erleichtert oder gesi-
chert werden kann und

2. wenn es dem schwerbehinderten Menschen wegen des behinderungsbedingten Bedarfs nicht zuzumuten ist, die er-
forderlichen Mittel selbst aufzubringen. In den übrigen Fällen sind seine Einkommensverhältnisse zu berücksichti-
gen.

(3)  1Die Leistungen können als einmalige oder laufende Leistungen erbracht werden.  2Laufende Leistungen können in 
der Regel nur befristet erbracht werden. 3Leistungen können wiederholt erbracht werden.

§ 18 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), 
in Kraft ab 01.05.2004; geändert durch G. v. 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 22.12.2008 
(BGBl. I S. 2959), in Kraft ab 30.12.2008; Abs. 1 geändert durch G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

I.
Leistungen an schwerbehinderte Menschen

§ 19 Technische Arbeitshilfen

1Für die Beschaffung technischer Arbeitshilfen, ihre Wartung, Instandsetzung und die Ausbildung des schwerbehinderten 
Menschen im Gebrauch können die Kosten bis zur vollen Höhe übernommen werden.  2Gleiches gilt für die Ersatzbe-
schaffung und die Beschaffung zur Anpassung an die technische Weiterentwicklung.

§ 19 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 20 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes

Schwerbehinderte Menschen können Leistungen zum Erreichen des Arbeitsplatzes nach Maßgabe der Kraftfahrzeughil-
fe-Verordnung vom 28. September 1987 (BGBl. I S. 2251) erhalten.

§ 20 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001
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§ 21 Hilfen zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz

(1) Schwerbehinderte Menschen können Darlehen oder Zinszuschüsse zur Gründung und zur Erhaltung einer selbstän-
digen beruflichen Existenz erhalten, wenn
1. sie die erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit erfüllen,
2. sie ihren Lebensunterhalt durch die Tätigkeit voraussichtlich auf Dauer im wesentlichen sicherstellen können und
3. die Tätigkeit unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des Arbeitsmarkts zweckmäßig ist.

(2) 1Darlehen sollen mit jährlich 10 vom Hundert getilgt werden. 2Von der Tilgung kann im Jahr der Auszahlung und dem 
darauffolgenden Kalenderjahr abgesehen werden. 3Satz 2 gilt, wenn Darlehen verzinslich gegeben werden, für die Ver-
zinsung.

(3) Sonstige Leistungen zur Deckung von Kosten des laufenden Betriebs können nicht erbracht werden.

(4) Die §§ 17 bis 20 und die §§ 22 bis 27 sind zugunsten von schwerbehinderten Menschen, die eine selbständige Tätig-
keit ausüben oder aufzunehmen beabsichtigen, entsprechend anzuwenden.

§ 21 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch VO v. 16.01.2004 (BGBl. I S. 77), m.W.v. 01.01.2004

§ 22 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung

(1) Schwerbehinderte Menschen können Leistungen erhalten
1. zur Beschaffung von behinderungsgerechtem Wohnraum im Sinne des § 16 des Wohnraumförderungsgesetzes,
2. zur Anpassung von Wohnraum und seiner Ausstattung an die besonderen behinderungsbedingten Bedürfnisse und
3. zum Umzug in eine behinderungsgerechte oder erheblich verkehrsgünstiger zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung.

(2) 1Leistungen können als Zuschüsse, Zinszuschüsse oder Darlehen erbracht werden. 2Höhe, Tilgung und Verzinsung 
bestimmen sich nach den Umständen des Einzelfalls.

(3) Leistungen von anderer Seite sind nur insoweit anzurechnen, als sie schwerbehinderten Menschen für denselben 
Zweck wegen der Behinderung zu erbringen sind oder erbracht werden.

§ 22 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 13.09.2001 (BGBl. I S. 2376), 
in Kraft ab 01.01.2002

§ 23 (weggefallen)

§ 23 aufgehoben durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 24 Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten

1Schwerbehinderte Menschen, die an inner- oder außerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Erhaltung 
und Erweiterung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten oder zur Anpassung an die technische Entwicklung teil-
nehmen, vor allem an besonderen Fortbildungs- und Anpassungsmaßnahmen, die nach Art, Umfang und Dauer den Be-
dürfnissen dieser schwerbehinderten Menschen entsprechen, können Zuschüsse bis zur Höhe der ihnen durch die Teil-
nahme an diesen Maßnahmen entstehenden Aufwendungen erhalten. 2Hilfen können auch zum beruflichen Aufstieg er-
bracht werden.

§ 24 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 25 Hilfen in besonderen Lebenslagen

Andere Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben als die in den §§ 19 bis 24 geregelten Leistungen können an 
schwerbehinderte Menschen erbracht werden, wenn und soweit sie unter Berücksichtigung von Art oder Schwere der 
Behinderung erforderlich sind, um die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, zu 
erleichtern oder zu sichern.

§ 25 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001
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II.
Leistungen an Arbeitgeber

§ 26 Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen

(1) 1Arbeitgeber können Darlehen oder Zuschüsse bis zur vollen Höhe der entstehenden notwendigen Kosten für folgen-
de Maßnahmen erhalten:
1. die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, Ma-

schinen und Geräte,
2. die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen, insbesondere wenn eine Teilzeitbeschäfti-

gung mit einer Dauer auch von weniger als 18 Stunden, wenigstens aber 15 Stunden, wöchentlich wegen Art oder 
Schwere der Behinderung notwendig ist,

3. die Ausstattung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitshilfen, deren Wartung und 
Instandsetzung sowie die Ausbildung des schwerbehinderten Menschen im Gebrauch der nach den Nummern 1 bis 
3 geförderten Gegenstände,

4. sonstige Maßnahmen, durch die eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen in Betrieben oder Dienststellen ermöglicht, erleichtert oder gesichert werden kann.

2Gleiches gilt für Ersatzbeschaffungen oder Beschaffungen zur Anpassung an die technische Weiterentwicklung.

(2) Art und Höhe der Leistung bestimmen sich nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere unter Berücksichti-
gung, ob eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 1 gemäß § 164 Absatz 3 
Satz 1, Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 und 5 und Absatz 5 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch besteht und erfüllt 
wird  sowie  ob  schwerbehinderte  Menschen  ohne  Beschäftigungspflicht  oder  über  die  Beschäftigungspflicht  hinaus 
(§ 154 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) oder im Rahmen der Erfüllung der besonderen Beschäftigungspflicht ge-
genüber bei der Teilhabe am Arbeitsleben besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen (§ 154 Absatz 1 Satz 2 
und § 155 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) beschäftigt werden.

(3) § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 26 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 2 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 26a Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendli-
cher und junger Erwachsener

Arbeitgeber, die ohne Beschäftigungspflicht (§ 154 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) besonders betroffe-
ne schwerbehinderte Menschen zur Berufsausbildung einstellen, können Zuschüsse zu den Gebühren, insbesondere 
Prüfungsgebühren bei der Berufsausbildung, erhalten.

§ 26a eingefügt durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004; geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I 
S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 26b Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger 
Erwachsener

Arbeitgeber können Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger 
Erwachsener erhalten, die für die Zeit  der Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen nach § 151 Absatz 4 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch gleichgestellt sind.

§ 26b eingefügt durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004; geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I 
S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018; geändert durch Art. 11 G. v. 30.11.2019 (BGBl. I S. 1948), in Kraft ab 06.12.2019

§ 26c Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements

Arbeitgeber können zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements Prämien erhalten.

§ 26c eingefügt durch G v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004

§ 27 Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen

(1) 1Arbeitgeber können Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen erhalten, die mit der Beschäftigung 
eines schwerbehinderten Menschen verbunden sind, der nach Art oder Schwere seiner Behinderung im Arbeits- und Be-
rufsleben besonders betroffen ist (§ 155 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) 
oder im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem ande-
ren Leistungsanbieter im Sinne des § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder in Teilzeit (§ 158 Absatz 2 des 

8



Anhang H 1 – SchwbAV   § 27a

Neunten Buches Sozialgesetzbuch) beschäftigt wird, vor allem, wenn ohne diese Leistungen das Beschäftigungsverhält-
nis gefährdet würde. 2Leistungen nach Satz 1 können auch in Probebeschäftigungen und Praktika erbracht werden, die 
ein in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigter schwerbehinderter Mensch im Rahmen von Maßnahmen 
zur Förderung des Übergangs auf  den allgemeinen Arbeitsmarkt  (§ 5 Abs. 4 der Werkstättenverordnung) absolviert, 
wenn die dem Arbeitgeber entstehenden außergewöhnlichen Belastungen nicht durch die in dieser Zeit erbrachten Leis-
tungen der Rehabilitationsträger abgedeckt werden.

(2) Außergewöhnliche Belastungen sind überdurchschnittlich hohe finanzielle Aufwendungen oder sonstige Belastungen, 
die einem Arbeitgeber bei der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen auch nach Ausschöpfung aller Mög-
lichkeiten entstehen und für die die Kosten zu tragen für den Arbeitgeber nach Art oder Höhe unzumutbar ist.

(3) Für die Zuschüsse zu notwendigen Kosten nach Absatz 2 gilt § 26 Abs. 2 entsprechend.

(4) Die Dauer des Zuschusses bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls.

§ 27 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004; Abs. 1 geändert durch Art. 19 G. 
v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

III.
Sonstige Leistungen

§ 27a Leistungen an Integrationsfachdienste

(1) Träger von Integrationsfachdiensten im Sinne des Kapitels 7 des Teils 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch kön-
nen Leistungen nach § 196 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu den durch ihre Inanspruchnahme entstehenden 
notwendigen Kosten erhalten.

(2) 1Die Länder legen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales jährlich zum 30. Juni einen Bericht über die Beauf-
tragung der Integrationsfachdienste oder anderer geeigneter Träger als Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber vor. 

2Sie berichten auch über deren Aktivitäten in diesem Zusammenhang sowie über die Verwendung der Mittel, die ab dem 
30. Juni 2022 nach § 36 nicht mehr an den Ausgleichsfonds abzuführen sind, für diesen Zweck. 3Der Bericht kann auch 
gesammelt durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen erfolgen.

§ 27a eingefügt durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I 
S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018; Abs. 2 angefügt durch Art. 13c G. v. 02.06.2021 (BGBl. I S. 1387), in Kraft ab 01.01.2022

§ 28 Leistungen zur Durchführung der psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen

(1) Freie gemeinnützige Träger psychosozialer Dienste, die das Integrationsamt an der Durchführung der ihr obliegenden 
Aufgabe der im Einzelfall erforderlichen psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen unter Fortbestand ihrer 
Verantwortlichkeit beteiligt, können Leistungen zu den daraus entstehenden notwendigen Kosten erhalten.

(2) 1Leistungen nach Absatz 1 setzen voraus, daß
1. der psychosoziale Dienst nach seiner personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Durchführung von 

Maßnahmen der psychosozialen Betreuung geeignet ist, insbesondere mit Fachkräften ausgestattet ist, die über ei-
ne geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoziale Zusatzqualifikation und ausreichende Berufserfahrung verfü-
gen, und

2. die Maßnahmen
a) nach Art, Umfang und Dauer auf die Aufnahme, Ausübung oder Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäf-

tigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgerichtet und dafür geeignet sind,
b) nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durchgeführt werden, insbesondere die Kosten 

angemessen sind, und
c) aufgrund  einer  Vereinbarung  zwischen  dem Integrationsamt  und  dem Träger  des  psychosozialen  Dienstes 

durchgeführt werden.

2Leistungen können gleichermaßen für Maßnahmen für schwerbehinderte Menschen erbracht werden, die diesen Dienst 
unter bestimmten, in der Vereinbarung näher zu regelnden Voraussetzungen im Einvernehmen mit dem Integrationsamt 
unmittelbar in Anspruch nehmen.

(3) 1Leistungen sollen in der Regel bis zur vollen Höhe der notwendigen Kosten erbracht werden, die aus der Beteiligung 
an den im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen entstehen. 2Das Nähere über die Höhe der zu übernehmenden Kosten, 
ihre Erfassung, Darstellung und Abrechnung bestimmt sich nach der Vereinbarung zwischen dem Integrationsamt und 
dem Träger des psychosozialen Dienstes gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c.

§ 28 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001
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§ 28a Leistungen an Inklusionsbetriebe

Inklusionsbetriebe im Sinne des Kapitels 11 des Teils 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können Leistungen für 
Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und beson-
deren Aufwand erhalten.

§ 28a neu gefasst durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 29 Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen

(1) 1Die Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Vertrauenspersonen schwerbehinderter Menschen, 
Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte sowie die Mitglieder der Stu-
fenvertretungen wird gefördert, wenn es sich um Veranstaltungen der Integrationsämter im Sinne des § 185 Absatz 2 
Satz 6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch handelt.  2Die Durchführung von Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 
durch andere Träger kann gefördert werden, wenn die Maßnahmen erforderlich und die Integrationsämter an ihrer inhalt-
lichen Gestaltung maßgeblich beteiligt sind.

(2) 1Aufklärungsmaßnahmen sowie Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für andere als in Absatz 1 genannte Personen, 
die die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zum Gegenstand haben, können gefördert werden. 2Dies 
gilt auch für die Qualifizierung des nach § 185 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch einzusetzenden Perso-
nals sowie für notwendige Informationsschriften und -Veranstaltungen über Rechte, Pflichten, Leistungen und sonstige 
Eingliederungshilfen sowie Nachteilsausgleiche nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch und anderen Vorschriften.

§ 29 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004; Abs. 1 und Abs. 2 geändert durch 
Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

3. Unterabschnitt 
(weggefallen)

§§ 30 bis 34 (weggefallen)

§§ 30 bis 34 aufgehoben durch G. v. 06.06.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146), in Kraft ab 01.01.2024

Dritter Abschnitt 
Ausgleichsfonds

1. Unterabschnitt 
Gestaltung des Ausgleichsfonds

§ 35 Rechtsform

1Der Ausgleichsfonds für  überregionale  Vorhaben zur  Teilhabe schwerbehinderter  Menschen am Arbeitsleben (Aus-
gleichsfonds) ist ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung. 

2Er ist von den übrigen Vermögen des Bundes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten. 3Für Verbind-
lichkeiten, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Verwalter des Ausgleichsfonds eingeht, haftet nur der 
Ausgleichsfonds; der Ausgleichsfonds haftet nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten des Bundes.

§ 35  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001  (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  VO v.  24.06.2003  (BGBl. I 
S. 1000), in Kraft ab 01.07.2003; geändert durch VO v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006

§ 36 Weiterleitung der Mittel an den Ausgleichsfonds

1Die Integrationsämter leiten zum 30. Juni eines jeden Jahres 18 vom Hundert des im Zeitraum vom 1. Juni des vorange-
gangenen Jahres bis zum 31. Mai des Jahres eingegangenen Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichs-
fonds weiter. 2Sie teilen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zum 30. Juni eines jeden Jahres das Aufkom-
men an Ausgleichsabgabe für das vorangegangene Kalenderjahr auf der Grundlage des bis zum 31. Mai des Jahres tat-
sächlich an die Integrationsämter gezahlten Aufkommens mit.  3Sie teilen zum 31. Januar eines jeden Jahres das Auf-
kommen an Ausgleichsabgabe für das vorvergangene Kalenderjahr dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit. 

4Abweichend von Satz 1 leiten die Integrationsämter zum 30. Juni 2020 10 Prozent des im Zeitraum vom 1. Juni 2019 
bis zum 31. Mai 2020 eingegangenen Aufkommens an Ausgleichsabgabe und zum 30. Juni 2021 10 Prozent des im Zeit-
raum vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021 eingegangenen Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichs-
fonds weiter.

§ 36 neu gefasst  durch VO v.  16.01.2004 (BGBl. I  S. 77),  in  Kraft  ab 01.01.2005;  geändert  durch VO v.  31.10.2006 (BGBl. I 
S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert durch G. v. 22.12.2008 (BGBl. I S. 2959), in Kraft ab 30.12.2008; geändert durch Art. 1 
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VO v. 06.07.2020 (BGBl. I S. 1595), in Kraft m.W.v. 01.03.2020; geändert durch Art. 1 VO v. 28.06.2021 (BAnz AT 28.06.2021 V2), 
in Kraft ab 29.06.2021; geändert durch Art. 13c G. v. 02.06.2021 (BGBl. I S. 1387), in Kraft ab 01.01.2022

§ 37 Anwendung der Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung

Für den Ausgleichsfonds gelten die Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer Ergänzung und Durchführung erlasse-
nen Vorschriften entsprechend, soweit die Vorschriften dieser Verordnung nichts anderes bestimmen.

§ 38 Aufstellung eines Wirtschaftsplans

(1) Für jedes Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

(2) 1Der Wirtschaftsplan enthält alle im Wirtschaftsjahr
1. zu erwartenden Einnahmen,
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und
3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

2Zinsen, Tilgungsbeträge aus Darlehen, zurückgezahlte Zuschüsse sowie unverbrauchte Mittel  des Vorjahres fließen 
dem Ausgleichsfonds als Einnahmen zu.

(3) Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(4) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

(5) Die Ausgaben sind übertragbar.

§ 39 Feststellung des Wirtschaftsplans

1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und im 
Einvernehmen mit dem Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen (Beirat) den Wirtschaftsplan fest. 2§ 1 der Bundes-
haushaltsordnung findet keine Anwendung.

§ 39  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001  (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  VO v.  24.06.2003  (BGBl. I 
S. 1000), in Kraft ab 01.07.2003; geändert durch VO v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006

§ 40 Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) 1Bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds sind die jeweils gültigen Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen des Bundes zugrunde zu legen. 2Von ihnen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen abgewichen werden.

(2) Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen, dürfen nur eingegangen werden, wenn die Finanzierung der 
Ausgaben durch das Aufkommen an Ausgleichsabgabe gesichert ist.

(3) Überschreitungen der Ausgabeansätze sind nur zulässig, wenn
1. hierfür ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis besteht und
2. entsprechende Einnahmeerhöhungen vorliegen.

Außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn
1. hierfür ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis besteht und
2. Beträge in gleicher Höhe bei anderen Ausgabeansätzen eingespart werden oder entsprechende Einnahmeerhöhun-

gen vorliegen.

3Die Entscheidung hierüber trifft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Bundesministeri-
um der Finanzen und im Einvernehmen mit dem Beirat.

(4) Bis zur bestimmungsmäßigen Verwendung sind die Ausgabemittel verzinslich anzulegen.

§ 40  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001  (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  VO v.  24.06.2003  (BGBl. I 
S. 1000), in Kraft ab 01.07.2003; geändert durch VO v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304), in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch VO v. 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006

2. Unterabschnitt
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des 

Ausgleichsfonds

§ 41 Verwendungszwecke

(1) Die Mittel aus dem Ausgleichsfonds sind zu verwenden für
1. Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur besonderen Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen 

am Arbeitsleben, insbesondere durch Eingliederungszuschüsse und Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung nach dem 
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Dritten Buch Sozialgesetzbuch, und zwar ab 2009 jährlich in Höhe von 16 vom Hundert des Aufkommens an Aus-
gleichsabgabe,

2. befristete  überregionale  Programme  zum  Abbau  der  Arbeitslosigkeit  schwerbehinderter  Menschen,  besonderer 
Gruppen von schwerbehinderten Menschen (§ 155 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) oder schwerbehinderter 
Frauen sowie zur Förderung des Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen,

3. (weggefallen)
4. überregionale Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 

Arbeitsleben,  insbesondere  durch  betriebliches  Eingliederungsmanagement,  und  der  Förderung  der  Ausbildung 
schwerbehinderter Jugendlicher,

5. die Entwicklung technischer Arbeitshilfen und
6. Aufklärungs-, Fortbildungs- und Forschungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter Menschen 

am Arbeitsleben, sofern diesen Maßnahmen überregionale Bedeutung zukommt.

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds sind vorrangig für die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu verwenden.

(3) Der Ausgleichsfonds kann sich an der Förderung von Forschungs- und Modellvorhaben durch die Integrationsämter 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 beteiligen, sofern diese Vorhaben auch für andere Länder oder den Bund von Bedeutung sein 
können.

§ 41 neu gefasst durch VO v. 16.01.2004 (BGBl. I S. 77), m.W.v. 01.01.2004; geändert durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), 
m.W.v. 01.01.2004; geändert durch G. v. 22.12.2008 (BGBl. I S. 2959), in Kraft ab 30.12.2008; Abs. 1 geändert durch Art. 19 G. v. 
23.12.2016 (BGBl. I  S. 3234),  in Kraft  ab 01.01.2018;  Abs. 1 geändert  und Abs. 4 aufgehoben durch Art. 12 G. v.  06.06.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 146), in Kraft ab 01.01.2024

3. Unterabschnitt
Verfahren zur Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds

§ 42 Anmeldeverfahren und Anträge

1Leistungen aus dem Ausgleichsfonds sind vom Träger der Maßnahme beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zu beantragen. 2Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales leitet die Anträge mit seiner Stellungnahme dem Beirat 
zu.

§ 42  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001  (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  VO v.  24.06.2003  (BGBl. I 
S. 1000), in Kraft ab 01.07.2003; geändert durch VO v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304), in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch VO v. 
16.01.2004 (BGBl. I S. 77), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch VO v. 02.11.2005 (BGBl. I S. 3119), in Kraft ab 05.11.2005; ge-
ändert durch VO v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; Satz 1 geändert durch Art. 168 Nr. 1 G. v. 29.03.2017 
(BGBl. I S. 626), in Kraft ab 05.04.2017; geändert durch Art. 12 G. v. 06.06.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146), in Kraft ab 01.01.2024

§ 43 Vorschlagsrecht des Beirats

(1) 1Der Beirat nimmt zu den Anträgen Stellung. 2Die Stellungnahme hat einen Vorschlag zu enthalten, ob, in welcher Art 
und Höhe sowie unter welchen Bedingungen und Auflagen Mittel des Ausgleichsfonds vergeben werden sollen.

(2) Der Beirat kann unabhängig vom Vorliegen oder in Abwandlung eines schriftlichen oder elektronischen Antrags Vor-
haben zur Förderung vorschlagen.

§ 43 Abs. 2 geändert durch Art. 168 Nr. 2 G. v. 29.03.2017 (BGBl. I S. 626), in Kraft ab 05.04.2017

§ 44 Entscheidung

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales entscheidet über die Anträge aufgrund der Vorschläge des Beirats 
durch schriftlichen oder elektronischen Bescheid.

(2) Der Beirat ist über die getroffene Entscheidung zu unterrichten.

§ 44  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001  (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  VO v.  24.06.2003  (BGBl. I 
S. 1000), in Kraft ab 01.07.2003; geändert durch VO v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; Abs. 1 geändert durch 
Art. 168 Nr. 2 G. v. 29.03.2017 (BGBl. I S. 626), in Kraft ab 05.04.2017

§ 45 Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Für Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die dem Beirat zur Stellungnahme zuzuleiten sind, gelten 
die §§ 43 und 44 entsprechend.
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§ 45  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001  (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  VO v.  24.06.2003  (BGBl. I 
S. 1000), in Kraft ab 01.07.2003; geändert durch VO v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304), in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch VO v. 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006

Vierter Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 46 Übergangsvorschrift

1Leistungen zur Förderung von Einrichtungen, die vor dem 1. Januar 2024 beantragt worden sind, können weiter er-
bracht werden. 2Die §§ 30 bis 34 und 41 Absatz 4 in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung sind auf diese 
Leistungen weiter anzuwenden.

§ 46 neu gefasst  durch Art. 12 G.  v.  06.06.2023 (BGBl. 2023 I  Nr. 146),  in  Kraft  ab 01.01.2024;  geändert  durch Art. 1  VO v. 
24.11.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 323), in Kraft ab 01.01.2024

§ 47 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese  Verordnung  tritt  am Tage  nach  der  Verkündung  in  Kraft.  2Gleichzeitig  tritt  die  Ausgleichsabgabeverordnung 
Schwerbehindertengesetz vom 8. August 1978 (BGBl. I S. 1228), zuletzt geändert durch § 12 der Kraftfahrzeughilfe-Ver-
ordnung vom 28. September 1987 (BGBl. I S. 2251), außer Kraft.

Der Tag der Verkündung war der 7. April 1988.

13 



Anhang H 1 – SchwbAV   Änderungen

Änderungen ab 2016

lfd. 
Nr.

Ändernde Vorschrift Datum In-
krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

1 Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Rechts-
vereinfachung - sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht

26.07.2016
in Kraft
01.08.2016

BGBl. I
S. 1824

14

2 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG)

23.12.2016
in Kraft
01.01.2018

BGBl. I
S. 3234

14, 15, 16, 17, 18, 
26, 26a, 26b, 27, 
27a, 28a, 29, 30, 
31, 41, 46

3 Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungs-
recht des Bundes

29.03.2017
in Kraft
05.04.2017

BGBl. I
S. 626

42, 43, 44

4 Gesetz zur Änderung des Neunten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Rechtsvorschriften

30.11.2019
in Kraft
06.12.2019

BGBl. I
S. 1948

26b

5 Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe 
und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz)

10.12.2019
in Kraft
01.01.2020

BGBl. I
S. 2135

14

6 Vierte Verordnung zur Änderung der Schwerbehinderten
Ausgleichsabgabeverordnung

06.07.2020
in Kraft
01.03.2020

BGBl. I
S. 1595

14, 36

7 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur 
landesrechtlichen Bestimmung der Träger von Leistungen für Bildung und Teil-
habe in der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz)

02.06.2021
in Kraft
01.01.2022

BGBl. I
S. 1387

14, 27a, 36

8 Fünfte Verordnung zur Änderung der Schwerbehinderten
Ausgleichsabgabeverordnung

28.06.2021
in Kraft
29.06.2021

BAnz AT 
28.06.2021
V2

36

9 Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts 06.06.2023
in Kraft
01.01.2024

BGBl. 2023 
I Nr. 146

Inhaltsübersicht, 
14, 41, 42, 46

10 Sechste Verordnung zur Änderung der Schwerbehinderten
Ausgleichsabgabeverordnung

24.11.2023
in Kraft
01.01.2024

BGBl. 2023 
I Nr. 323

46
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Anhang H 2 – WVO
Werkstättenverordnung 

(WVO)

Vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1365)

Zuletzt geändert durch
Artikel 13 des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur landesrechtlichen 

Bestimmung der Träger von Leistungen für Bildung und Teilhabe in der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz) 
vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387)

Auf Grund des § 55 Abs. 3 des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1979 
(BGBl. I S. 1649) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

Erster Abschnitt 
Fachliche Anforderungen an die Werkstatt für behinderte Menschen

§ 1 Grundsatz der einheitlichen Werkstatt

(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen (Werkstatt) hat zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, daß sie die behinderten Menschen im Sinne des § 219 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch aus ihrem Einzugsgebiet aufnehmen kann.

(2) Der unterschiedlichen Art der Behinderung und ihren Auswirkungen soll innerhalb der Werkstatt durch geeignete 
Maßnahmen, insbesondere durch Bildung besonderer Gruppen im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich, Rechnung getra-
gen werden.

§ 1 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 1 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 
(BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 2 Fachausschuß

(1) 1Bei jeder Werkstatt ist ein Fachausschuß zu bilden. 2Ihm gehören in gleicher Zahl an
1. Vertreter der Werkstatt,
2. Vertreter der Bundesagentur für Arbeit,
3. Vertreter des nach Landesrecht bestimmten Trägers der Eingliederungshilfe.

3Kommt die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers zur Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben und ergänzende Leistungen in Betracht, soll der Fachausschuß zur Mitwirkung an der Stellungnahme auch Vertre-
ter dieses Trägers hinzuziehen. 4Er kann auch andere Personen zur Beratung hinzuziehen und soll, soweit erforderlich, 
Sachverständige hören.

(1a)  1Ein Tätigwerden des Fachausschusses unterbleibt, soweit ein Teilhabeplanverfahren nach den §§ 19 bis 23 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch durchgeführt wird. 2Dies gilt entsprechend, wenn ein Gesamtplanverfahren durchge-
führt wird.

(2) Der Fachausschuss gibt vor der Aufnahme des behinderten Menschen in die Werkstatt gegenüber dem im Falle einer 
Aufnahme zuständigen Rehabilitationsträger eine Stellungnahme ab, ob der behinderte Mensch für seine Teilhabe am 
Arbeitsleben und zu seiner Eingliederung in das Arbeitsleben Leistungen einer Werkstatt für behinderte Menschen benö-
tigt oder ob andere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Betracht kommen, insbesondere Leistungen der Unter-
stützten Beschäftigung nach § 55 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

§ 2 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), 
in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004; geändert durch VO v. 02.11.2005 
(BGBl. I S. 3119), in Kraft ab 05.11.2005; geändert durch G. v. 22.12.2008 (BGBl. I S. 2959), in Kraft ab 30.12.2008; Abs. 1 geän-
dert, Abs. 1a eingefügt durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018; Abs. 1a geändert durch Art. 10 G. 
v. 30.11.2019 (BGBl. I S. 1948), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 1 geändert durch Art. 13 G. v. 02.06.2021 (BGBl. I S. 1387), in Kraft 
ab 10.06.2021

§ 3 Eingangsverfahren

(1) 1Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem zuständigen Rehabilitationsträger Eingangsverfahren durch. 2Aufgabe des 
Eingangsverfahrens ist es festzustellen, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben im Sinne des § 219 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
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ist, sowie welche Bereiche der Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistun-
gen oder Leistungen zur Eingliederung in das Arbeitsleben in Betracht kommen und einen Eingliederungsplan zu erstel-
len.

(2) 1Das Eingangsverfahren dauert drei Monate. 2Es kann auf eine Dauer von bis zu vier Wochen verkürzt werden, wenn 
während des Eingangsverfahrens im Einzelfall festgestellt wird, dass eine kürzere Dauer ausreichend ist.

(3) Zum Abschluß des Eingangsverfahrens gibt der Fachausschuß auf Vorschlag des Trägers der Werkstatt und nach 
Anhörung des behinderten Menschen, gegebenenfalls auch seines gesetzlichen Vertreters, unter Würdigung aller Um-
stände des Einzelfalles, insbesondere der Persönlichkeit des behinderten Menschen und seines Verhaltens während des 
Eingangsverfahrens, eine Stellungnahme gemäß Absatz 1 gegenüber dem zuständigen Rehabilitationsträger ab.

(4) 1Kommt der Fachausschuß zu dem Ergebnis, daß die Werkstatt für behinderte Menschen nicht geeignet ist, soll er 
zugleich eine Empfehlung aussprechen, welche andere Einrichtung oder sonstige Maßnahmen für den behinderten Men-
schen in Betracht kommen. 2Er soll sich auch dazu äußern, nach welcher Zeit eine Wiederholung des Eingangsverfah-
rens zweckmäßig ist und welche Maßnahmen und welche anderen Leistungen zur Teilhabe in der Zwischenzeit durchge-
führt werden sollen.

§ 3 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in Kraft ab 01.05.2004; Abs. 1 geändert durch Art. 19 G. 
v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 4 Berufsbildungsbereich

(1) 1Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem im Berufsbildungsbereich und dem im Arbeitsbereich zuständigen Rehabi-
litationsträger Maßnahmen im Berufsbildungsbereich (Einzelmaßnahmen und Lehrgänge) zur Verbesserung der Teilhabe 
am Arbeitsleben unter Einschluss angemessener Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit des behinderten 
Menschen durch. 2Sie fördert die behinderten Menschen so, dass sie spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen des 
Berufsbildungsbereichs in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sin-
ne des § 219 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu erbringen.

(2) Das Angebot an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben soll möglichst breit sein, um Art und Schwere der Behinde-
rung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit,  Entwicklungsmöglichkeit  sowie Eignung und Neigung der behinderten 
Menschen soweit wie möglich Rechnung zu tragen.

(3) Die Lehrgänge sind in einen Grund- und einen Aufbaukurs von in der Regel je zwölfmonatiger Dauer zu gliedern.

(4) 1Im Grundkurs sollen Fertigkeiten und Grundkenntnisse verschiedener Arbeitsabläufe vermittelt werden, darunter ma-
nuelle Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen Werkstoffen und Werkzeugen und Grundkenntnisse über Werkstoffe 
und Werkzeuge. 2Zugleich sollen das Selbstwertgefühl des behinderten Menschen und die Entwicklung des Sozial- und 
Arbeitsverhaltens gefördert sowie Schwerpunkte der Eignung und Neigung festgestellt werden.

(5) Im Aufbaukurs sollen Fertigkeiten mit höherem Schwierigkeitsgrad, insbesondere im Umgang mit Maschinen, und 
vertiefte Kenntnisse über Werkstoffe und Werkzeuge vermittelt sowie die Fähigkeit zu größerer Ausdauer und Belastung 
und zur Umstellung auf unterschiedliche Beschäftigungen im Arbeitsbereich geübt werden.

(6) 1Rechtzeitig vor Beendigung einer Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 hat der Fachausschuss gegenüber 
dem zuständigen Rehabilitationsträger eine Stellungnahme dazu abzugeben, ob
1. die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden beruflichen Bildungsmaßnahme oder
2. eine Wiederholung der Maßnahme im Berufsbildungsbereich oder
3. eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einem In-

klusionsbetrieb (§ 215 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)

zweckmäßig erscheint. 2Das Gleiche gilt im Falle des vorzeitigen Abbruchs oder Wechsels der Maßnahme im Berufsbil-
dungsbereich sowie des Ausscheidens aus der Werkstatt.  3Hat der zuständige Rehabilitationsträger die Leistungen für 
ein Jahr bewilligt (§ 57 Absatz 3 Satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), gibt der Fachausschuss ihm gegenüber 
rechtzeitig vor Ablauf dieses Jahres auch eine fachliche Stellungnahme dazu ab, ob die Leistungen für ein weiteres Jahr 
bewilligt werden sollen (§ 57 Absatz 3 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch).  4Im übrigen gilt § 3 Abs. 3 ent-
sprechend.

§ 4 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.04.2004 (BGBl. I S. 606), in 
Kraft ab 01.05.2004; Abs. 1 und Abs. 6 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 5 Arbeitsbereich

(1) Die Werkstatt soll über ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen verfügen, um Art und Schwere der Behinde-
rung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit,  Entwicklungsmöglichkeit  sowie Eignung und Neigung der behinderten 
Menschen soweit wie möglich Rechnung zu tragen.
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(2) 1Die Arbeitsplätze sollen in ihrer Ausstattung soweit wie möglich denjenigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ent-
sprechen. 2Bei der Gestaltung der Plätze und der Arbeitsabläufe sind die besonderen Bedürfnisse der behinderten Men-
schen soweit wie möglich zu berücksichtigen, um sie in die Lage zu versetzen, wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistun-
gen zu erbringen.  3Die Erfordernisse zur Vorbereitung für eine Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind zu 
beachten.

(3) Zur Erhaltung und Erhöhung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit des behinderten Menschen sind arbeitsbegleitend geeignete Maßnahmen durchzuführen.

(4) 1Der Übergang von behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist durch geeignete Maßnahmen zu för-
dern, insbesondere auch durch die Einrichtung einer Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten, Entwicklung 
individueller Förderpläne sowie Ermöglichung von Trainingsmaßnahmen, Betriebspraktika und durch eine zeitweise Be-
schäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen. 2Dabei hat die Werkstatt die notwendige arbeitsbegleitende Betreuung in 
der Übergangsphase sicherzustellen und darauf hinzuwirken, daß der zuständige Rehabilitationsträger seine Leistungen 
und nach dem Ausscheiden des behinderten Menschen aus der Werkstatt das Integrationsamt, gegebenenfalls unter Be-
teiligung eines Integrationsfachdienstes, die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben erbringen. 3Die Werkstatt hat 
die Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen in die Bemühungen zur Vermittlung 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt einzubeziehen.

(5) 1Der Fachausschuss wird bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 beteiligt. 

2Er gibt auf Vorschlag des Trägers der Werkstatt oder des zuständigen Rehabilitationsträgers in regelmäßigen Abstän-
den, wenigstens einmal jährlich, gegenüber dem zuständigen Rehabilitationsträger eine Stellungnahme dazu ab, welche 
behinderten Menschen für einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und welche über-
gangsfördernden Maßnahmen dazu erforderlich sind. 3Im Übrigen gilt § 3 Abs. 3 entsprechend.

§ 5 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004

§ 6 Beschäftigungszeit

(1) 1Die Werkstatt hat sicherzustellen, daß die behinderten Menschen im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich wenigstens 
35 und höchstens 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden können. 2Die Stundenzahlen umfassen Erholungspausen 
und Zeiten der Teilnahme an Maßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 3.

(2)  Einzelnen behinderten Menschen ist  eine kürzere Beschäftigungszeit  zu ermöglichen,  wenn es wegen Art  oder 
Schwere der Behinderung oder zur Erfüllung des Erziehungsauftrages notwendig erscheint.

§ 6 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 7 Größe der Werkstatt

(1) Die Werkstatt soll in der Regel über mindestens 120 Plätze verfügen.

(2) Die Mindestzahl nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn der Werkstattverbund im Sinne des § 15, dem die Werkstatt ange-
hört, über diese Zahl von Plätzen verfügt.

§ 8 Bauliche Gestaltung, Ausstattung, Standort

(1) 1Die bauliche Gestaltung und die Ausstattung der Werkstatt müssen der Aufgabenstellung der Werkstatt als einer Ein-
richtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben und den in § 219 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und im Ersten Abschnitt dieser Verordnung gestellten Anforderungen Rechnung 
tragen. 2Die Erfordernisse des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sowie zur Vermeidung baulicher und technischer 
Hindernisse sind zu beachten.

(2) Bei der Wahl des Standorts ist auf die Einbindung in die regionale Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur Rücksicht 
zu nehmen.

(3) Das Einzugsgebiet muß so bemessen sein, daß die Werkstatt für die behinderten Menschen mit öffentlichen oder 
sonstigen Verkehrsmitteln in zumutbarer Zeit erreichbar ist.

(4) Die Werkstatt hat im Benehmen mit den zuständigen Rehabilitationsträgern, soweit erforderlich, einen Fahrdienst zu 
organisieren.

§ 8 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 1 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 
(BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018
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§ 9 Werkstattleiter, Fachpersonal zur Arbeits- und Berufsförderung

(1) Die Werkstatt muß über die Fachkräfte verfügen, die erforderlich sind, um ihre Aufgaben entsprechend den jeweiligen 
Bedürfnissen der behinderten Menschen, insbesondere unter Berücksichtigung der Notwendigkeit  einer individuellen 
Förderung von behinderten Menschen, erfüllen zu können.

(2) 1Der Werkstattleiter soll in der Regel über einen Fachhochschulabschluß im kaufmännischen oder technischen Be-
reich oder einen gleichwertigen Bildungsstand, über ausreichende Berufserfahrung und eine sonderpädagogische Zu-
satzqualifikation verfügen.  2Entsprechende Berufsqualifikationen aus dem sozialen Bereich reichen aus, wenn die zur 
Leitung einer Werkstatt erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im kaufmännischen und technischen Bereich ander-
weitig erworben worden sind. 3Die sonderpädagogische Zusatzqualifikation kann in angemessener Zeit durch Teilnahme 
an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden.

(3) 1Die Zahl der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich richtet sich nach der 
Zahl und der Zusammensetzung der behinderten Menschen sowie der Art der Beschäftigung und der technischen Aus-
stattung des Arbeitsbereichs. 2Das Zahlenverhältnis von Fachkräften zu behinderten Menschen soll im Berufsbildungsbe-
reich 1 : 6, im Arbeitsbereich 1 : 12 betragen. 3Die Fachkräfte sollen in der Regel Facharbeiter, Gesellen oder Meister mit 
einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung in Industrie oder Handwerk sein; sie müssen pädagogisch geeignet sein 
und über eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation verfügen.  4Entsprechende Berufsqualifikationen aus dem päd-
agogischen oder sozialen Bereich reichen aus, wenn die für eine Tätigkeit als Fachkraft erforderlichen sonstigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten für den Berufsbildungs- und Berufsbildungsbereich anderweitig erworben worden sind. 5Absatz 2 
Satz 3 gilt entsprechend.

(4)  Zur  Durchführung  des  Eingangsverfahrens  sollen  Fachkräfte  des  Berufsbildungsbereichs  und  der  begleitenden 
Dienste eingesetzt werden, sofern der zuständige Rehabilitationsträger keine höheren Anforderungen stellt.

§ 9 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 10 Begleitende Dienste

(1) 1Die Werkstatt muß zur pädagogischen, sozialen und medizinischen Betreuung der behinderten Menschen über be-
gleitende Dienste verfügen, die den Bedürfnissen der behinderten Menschen gerecht werden.  2Eine erforderliche psy-
chologische Betreuung ist sicherzustellen. 3§ 9 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Für je 120 behinderte Menschen sollen in der Regel ein Sozialpädagoge oder ein Sozialarbeiter zur Verfügung ste-
hen, darüber hinaus im Einvernehmen mit den zuständigen Rehabilitationsträgern pflegerische, therapeutische und nach 
Art und Schwere der Behinderung sonst erforderliche Fachkräfte.

(3) Die besondere ärztliche Betreuung der behinderten Menschen in der Werkstatt und die medizinische Beratung des 
Fachpersonals der Werkstatt durch einen Arzt, der möglichst auch die an einen Betriebsarzt zu stellenden Anforderun-
gen erfüllen soll, müssen vertraglich sichergestellt sein.

§ 10 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 11 Fortbildung

Die Werkstatt hat dem Fachpersonal nach den §§ 9 und 10 Gelegenheit zur Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zu 
geben.

§ 12 Wirtschaftsführung

(1)  1Die  Werkstatt  muß  nach  betriebswirtschaftlichen  Grundsätzen  organisiert  sein.  2Sie  hat  nach  kaufmännischen 
Grundsätzen Bücher zu führen und eine Betriebsabrechnung in Form einer Kostenstellenrechnung zu erstellen. 3Sie soll 
einen Jahresabschluß erstellen. 4Zusätzlich sind das Arbeitsergebnis, seine Zusammensetzung im Einzelnen gemäß Ab-
satz 4 und seine Verwendung auszuweisen. 5Die Buchführung, die Betriebsabrechnung und der Jahresabschluß sind in 
angemessenen Zeitabständen in der Regel von einer Person zu prüfen, die als Prüfer bei durch Bundesgesetz vorge-
schriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses einschließlich der Ermittlung des Arbeitsergebnisses, seine Zusammen-
setzung im Einzelnen gemäß Absatz 4 und seiner Verwendung (Abschlußprüfer) juristischer Personen zugelassen ist. 

6Weitergehende handelsrechtliche und abweichende haushaltsrechtliche Vorschriften über Rechnungs-, Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten sowie Prüfungspflichten bleiben unberührt. 7Über den zu verwendenden Kontenrahmen, die 
Gliederung des Jahresabschlusses, die Kostenstellenrechnung und die Zeitabstände zwischen den Prüfungen der Rech-
nungslegung ist mit den zuständigen Rehabilitationsträgern Einvernehmen herzustellen.

(2) Die Werkstatt muß über einen Organisations- und Stellenplan mit einer Funktionsbeschreibung des Personals verfü-
gen.
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(3) Die Werkstatt muß wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstreben, um an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinder-
ten Menschen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt im Sinne des § 219 Absatz 1 Satz 2 und § 221 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch zahlen zu können.

(4) 1Arbeitsergebnis im Sinne des § 221 des Neunten Buches und der Vorschriften dieser Verordnung ist die Differenz 
aus den Erträgen und den notwendigen Kosten des laufenden Betriebs im Arbeitsbereich der Werkstatt. 2Die Erträge set-
zen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, Zins- und sonstigen Erträgen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit und den 
von den Rehabilitationsträgern erbrachten Kostensätzen.  3Notwendige Kosten des laufenden Betriebs sind die Kosten 
nach § 58 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen so-
wie die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehenden notwendigen Kosten, die auch in 
einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehen und infolgedessen nach § 58 Absatz 3 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch von den Rehabilitationsträgern nicht übernommen werden, nicht hingegen die Kosten für die Arbeitsent-
gelte nach § 221 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und das Arbeitsförderungsgeld nach § 59 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch.

(5) 1Das Arbeitsergebnis darf nur für Zwecke der Werkstatt verwendet werden, und zwar für
1. die Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 221 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in der Regel im Um-

fang von mindestens 70 vom Hundert des Arbeitsergebnisses,
2. die Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage, höchstens eines Betrages, der 

zur Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 221 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für sechs Monate erforderlich ist,
3. Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen in der Werkstatt, soweit diese Kosten nicht aus den Rücklagen auf Grund 

von Abschreibung des Anlagevermögens für solche Investitionen, aus Leistungen der Rehabilitationsträger oder aus 
sonstigen Einnahmen zu decken sind oder gedeckt werden. 2Kosten für die Schaffung und Ausstattung neuer Werk- 
und Wohnstättenplätze dürfen aus dem Arbeitsergebnis nicht bestritten werden.

2Abweichende handelsrechtliche Vorschriften über die Bildung von Rücklagen bleiben unberührt.

(6) 1Die Werkstatt legt die Ermittlung des Arbeitsergebnisses nach Absatz 4 und dessen Verwendung nach Absatz 5 ge-
genüber den beiden Anerkennungsbehörden nach § 225 Satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch auf deren Ver-
langen offen. 2Diese sind berechtigt, die Angaben durch Einsicht in die nach Absatz 1 zu führenden Unterlagen zu über-
prüfen.

§ 12 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 3 bis 6 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 13 Abschluß von schriftlichen Verträgen

(1) 1Die Werkstätten haben mit den im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen, soweit auf sie die für einen 
Arbeitsvertrag geltenden Rechtsvorschriften oder Rechtsgrundsätze nicht anwendbar sind, Werkstattverträge in schriftli-
cher Form abzuschließen, in denen das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis zwischen der Werkstatt und dem Behin-
derten näher geregelt wird. 2Über die Vereinbarungen sind die zuständigen Rehabilitationsträger zu unterrichten.

(2) In den Verträgen nach Absatz 1 ist auch die Zahlung des Arbeitsentgelts im Sinne des § 219 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 221 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen aus dem Ar-
beitsergebnis näher zu regeln.

§ 13 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 2 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 14 Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte

Die Werkstatt hat den Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 eine angemessene Mitbestim-
mung und Mitwirkung durch Werkstatträte sowie den Frauenbeauftragten eine angemessene Interessenvertretung zu er-
möglichen.

§ 14 neu gefasst durch Art. 18 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 30.12.2016

§ 15 Werkstattverbund

(1) Mehrere Werkstätten desselben Trägers oder verschiedener Träger innerhalb eines Einzugsgebietes im Sinne des 
§ 8 Abs. 3 oder mit räumlich zusammenhängenden Einzugsgebieten können zur Erfüllung der Aufgaben einer Werkstatt 
und der an sie gestellten Anforderungen eine Zusammenarbeit vertraglich vereinbaren (Werkstattverbund).

(2) Ein Werkstattverbund ist anzustreben, wenn im Einzugsgebiet einer Werkstatt zusätzlich eine besondere Werkstatt 
im Sinne des § 220 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für behinderte Menschen mit ei-
ner bestimmten Art der Behinderung vorhanden ist.
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§ 15 geändert durch G. v. 29.09.2000 (BGBl. I S. 1394), in Kraft ab 01.10.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 2 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 16 Formen der Werkstatt

Die Werkstatt kann eine teilstationäre Einrichtung oder ein organisatorisch selbständiger Teil einer stationären Einrich-
tung (Anstalt, Heim oder gleichartige Einrichtung) oder eines Unternehmens sein.

Zweiter Abschnitt
Verfahren zur Anerkennung als Werkstatt für behinderte Menschen

§ 17 Anerkennungsfähige Einrichtungen

(1) 1Als Werkstätten können nur solche Einrichtungen anerkannt werden, die die im § 219 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch und im Ersten Abschnitt dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllen. 2Von Anforderungen, die nicht 
zwingend vorgeschrieben sind, sind Ausnahmen zuzulassen, wenn ein besonderer sachlicher Grund im Einzelfall eine 
Abweichung rechtfertigt.

(2) Als Werkstätten können auch solche Einrichtungen anerkannt werden, die Teil eines Werkstattverbundes sind und die 
Anforderungen nach Absatz 1 nicht voll erfüllen, wenn der Werkstattverbund die Anforderungen erfüllt.

(3)  1Werkstätten im Aufbau, die die Anforderungen nach Absatz 1 noch nicht voll erfüllen, aber bereit und in der Lage 
sind, die Anforderungen in einer vertretbaren Anlaufzeit zu erfüllen, können unter Auflagen befristet anerkannt werden. 

2Abweichend von § 7 genügt es, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Anerkennung wenigstens 60 
Plätze vorhanden sind, sofern gewährleistet ist, daß die Werkstatt im Endausbau, spätestens nach 5 Jahren, die Voraus-
setzungen des § 7 erfüllt.

§ 17 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; Abs. 1 geändert durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 
(BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 18 Antrag

(1)  1Die Anerkennung ist vom Träger der Werkstatt schriftlich oder elektronisch zu beantragen.  2Der Antragsteller hat 
nachzuweisen, daß die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen.

(2) 1Die Entscheidung über den Antrag ergeht schriftlich oder elektronisch. 2Eine Entscheidung soll innerhalb von 3 Mo-
naten seit Antragstellung getroffen werden.

(3) Die Anerkennung erfolgt mit der Auflage, im Geschäftsverkehr auf die Anerkennung als Werkstatt für behinderte Men-
schen hinzuweisen.

§ 18 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.03.2002 (BGBl. I S. 1130), 
in Kraft ab 27.03.2002; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004; Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 
geändert durch Art. 167 G. v. 29.03.2017 (BGBl. I S. 626), in Kraft ab 05.04.2017

Dritter Abschnitt 
Schlußvorschriften

§ 19 Vorläufige Anerkennung

Vorläufige Anerkennungen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung von der Bundesanstalt für Arbeit ausgesprochen wor-
den sind, behalten ihre Wirkung bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den neuen Antrag auf Anerkennung, 
wenn dieser Antrag innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung gestellt wird.

§ 20 (weggefallen)

§ 20 aufgehoben durch Art. 19 G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018

§ 21 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Der Tag der Verkündung war der 20. August 1980.
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Änderungen ab 2016

Ifd. 
Nr.

Ändernde Vorschrift Datum In-
krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

1 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG)

23.12.2016 
in Kraft z.T
30.12.2016, 
01.01.2018

BGBl. I
S. 3234

1,2, 3, 4, 8, 12,
13, 14, 15, 17, 20

2 Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungs-
recht des Bundes

29.03.2017 
in Kraft 
05.04.2017

BGBl. I
S. 626

18

3 Gesetz zur Änderung des Neunten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Rechtsvorschriften

30.11.2019 
in Kraft 
01.01.2020

BGBl. I
S. 1948

2

4 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur 
landesrechtlichen Bestimmung der Träger von Leistungen für Bildung und Teil-
habe in der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz)

02.06.2021 
in Kraft 
10.06.2021

BGBl. I
S. 1387

2
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Anhang H 3 – KfzHV
Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation 

(Kraftfahrzeughilfe-Verordnung - KfzHV)

Vom 28. September 1987 (BGBl. I S. 2251)

Zuletzt geändert durch
Artikel 51 des Gesetzes über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des 

Soldatenversorgungsrechts
vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932)

Auf Grund des § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation vom 7. August 1974 
(BGBl. I S. 1881), der durch Artikel 16 des Gesetzes vom 1. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1205) geändert worden ist, auf 
Grund des § 27f in Verbindung mit § 26 Abs. 6 Satz 1 des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21) und auf Grund des § 11 Abs. 3 Satz 3 des Schwerbehindertengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 1986 (BGBl. I S. 1421) verordnet die Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates:

§ 1 Grundsatz

Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben richtet sich bei den Trägern der gesetzlichen Un-
fallversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, der Sozialen Entschädigung, der Soldatenentschädigung und der 
Bundesagentur für Arbeit sowie den Trägern der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben nach dieser Verordnung.

§ 1 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), 
in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch Art. 50 G. v. 20.08.2021 (BGBI. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2024; geändert durch Art. 51 G. 
v. 20.08.2021 (BGBI. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2025

§ 2 Leistungen

(1) Die Kraftfahrzeughilfe umfaßt Leistungen
1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs,
2. für eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung,
3. zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

(2) Die Leistungen werden als Zuschüsse und nach Maßgabe des § 9 als Darlehen erbracht.

§ 3 Persönliche Voraussetzungen

(1) Die Leistungen setzen voraus, daß
1. der behinderte Mensch infolge seiner Behinderung nicht nur vorübergehend auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs 

angewiesen ist, um seinen Arbeits- oder Ausbildungsort oder den Ort einer sonstigen Leistung der beruflichen Bil-
dung zu erreichen, und

2. der behinderte Mensch ein Kraftfahrzeug führen kann oder gewährleistet ist, daß ein Dritter das Kraftfahrzeug für ihn 
führt.

(2) Absatz 1 gilt auch für in Heimarbeit Beschäftigte im Sinne des § 12 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, 
wenn das Kraftfahrzeug wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist, um beim Auftraggeber die Ware abzu-
holen oder die Arbeitsergebnisse abzuliefern.

(3) Ist der behinderte Mensch zur Berufsausübung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses nicht nur vorübergehend auf 
ein Kraftfahrzeug angewiesen, wird Kraftfahrzeughilfe geleistet, wenn infolge seiner Behinderung nur auf diese Weise 
die Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft gesichert werden kann und die Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber 
nicht üblich oder nicht zumutbar ist.

(4) Sofern nach den für den Träger geltenden besonderen Vorschriften Kraftfahrzeughilfe für behinderte Menschen, die 
nicht Arbeitnehmer sind, in Betracht kommt, sind die Absätze 1 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 3 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 4 Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs

(1) Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs setzt voraus, daß der behinderte Mensch nicht über ein Kraftfahrzeug ver-
fügt, das die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt und dessen weitere Benutzung ihm zumutbar ist.
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(2) Das Kraftfahrzeug muß nach Größe und Ausstattung den Anforderungen entsprechen, die sich im Einzelfall aus der 
Behinderung ergeben und, soweit erforderlich, eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung ohne unverhältnismäßigen 
Mehraufwand ermöglichen.

(3) Die Beschaffung eines Gebrauchtwagens kann gefördert werden, wenn er die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt 
und sein Verkehrswert mindestens 50 vom Hundert des seinerzeitigen Neuwagenpreises beträgt.

§ 4 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 5 Bemessungsbetrag

(1) 1Die Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird bis zu einem Betrag in Höhe des Kaufpreises, höchstens jedoch bis zu 
einem Betrag von 22 000 Euro gefördert.  2Die Kosten einer behinderungsbedingten Zusatzausstattung bleiben bei der 
Ermittlung unberücksichtigt.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 wird im Einzelfall ein höherer Betrag zugrundegelegt, wenn Art oder Schwere der 
Behinderung ein Kraftfahrzeug mit höherem Kaufpreis zwingend erfordert.

(3) Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen zu dem Kraftfahrzeug, auf die ein vorrangiger Anspruch besteht oder die vor-
rangig nach pflichtgemäßem Ermessen zu leisten sind, und der Verkehrswert eines Altwagens sind von dem Betrag nach 
Absatz 1 oder 2 abzusetzen.

§ 5 geändert durch G. v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983), in Kraft ab 01.01.2002; Abs. 1 geändert durch Art. 13d G. v. 02.06.2021 
(BGBl. I S. 1387), in Kraft ab 10.06.2021

§ 6 Art und Höhe der Förderung

(1) 1Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird in der Regel als Zuschuß geleistet. 2Der Zuschuß richtet sich nach 
dem Einkommen des behinderten Menschen nach Maßgabe der folgenden Tabelle:

Einkommen bis zu v. H. der monatlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Zuschuß in v. H. des Bemessungsbetrags nach § 5

40 100

45 88

50 76

55 64

60 52

65 40

70 28

75 16

3Die Beträge nach Satz 2 sind jeweils auf volle 5 Euro aufzurunden.

(2) Von dem Einkommen des behinderten Menschen ist für jeden von ihm unterhaltenen Familienangehörigen ein Betrag 
von 12 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch abzusetzen; 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) 1Einkommen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind das monatliche Netto-Arbeitsentgelt, Netto-Arbeitseinkommen und 
vergleichbare Lohnersatzleistungen des behinderten Menschen. 2Die Ermittlung des Einkommens richtet sich nach den 
für den zuständigen Träger maßgeblichen Regelungen.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Hilfe zur erneuten Beschaffung eines Kraftfahrzeugs. 2Die Hilfe soll nicht vor 
Ablauf von fünf Jahren seit der Beschaffung des zuletzt geförderten Fahrzeugs geleistet werden.

§ 6 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983), 
in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G. v. 27.04.2002 (BGBl. I S. 1467), in Kraft ab 01.05.2002

§ 7 Behinderungsbedingte Zusatzausstattung

1Für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung erforderlich ist, ihren Einbau, ihre technische Überprüfung und 
die Wiederherstellung ihrer technischen Funktionsfähigkeit werden die Kosten in vollem Umfang übernommen. 2Dies gilt 
auch für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung eines Dritten erforderlich ist, der für den behinderten Men-
schen das Kraftfahrzeug führt (§ 3 Abs. 1 Nr. 2).  3Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen, auf die ein vorrangiger An-
spruch besteht oder die vorrangig nach pflichtgemäßem Ermessen zu leisten sind, sind anzurechnen.

§ 7 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001
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§ 8 Fahrerlaubnis

(1) 1Zu den Kosten, die für die Erlangung einer Fahrerlaubnis notwendig sind, wird ein Zuschuß geleistet. 2Er beläuft sich 
bei behinderten Menschen mit einem Einkommen (§ 6 Abs. 3)
1. bis 40 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (monatli-

che Bezugsgröße) auf die volle Höhe,
2. bis zu 55 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße auf zwei Drittel,
3. bis zu 75 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße auf ein Drittel

der entstehenden notwendigen Kosten; § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt entsprechend. 3Zuschüsse öffentlich-rechtlicher 
Stellen für den Erwerb der Fahrerlaubnis, auf die ein vorrangiger Anspruch besteht oder die vorrangig nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu leisten sind, sind anzurechnen.

(2) Kosten für behinderungsbedingte Untersuchungen, Ergänzungsprüfungen und Eintragungen in vorhandene Führer-
scheine werden in vollem Umfang übernommen.

§ 8 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 27.04.2002 (BGBl. I S. 1467), 
in Kraft ab 01.05.2002

§ 9 Leistungen in besonderen Härtefällen

(1) 1Zur Vermeidung besonderer Härten können Leistungen auch abweichend von § 2 Abs. 1, §§ 6 und 8 Abs. 1 erbracht 
werden, soweit dies
1. notwendig ist,  um Leistungen der Kraftfahrzeughilfe von seiten eines anderen Leistungsträgers nicht erforderlich 

werden zu lassen, oder
2. unter den Voraussetzungen des § 3 zur Aufnahme oder Fortsetzung einer beruflichen Tätigkeit unumgänglich ist.

2Im Rahmen von Satz 1 Nr. 2 kann auch ein Zuschuß für die Beförderung des behinderten Menschen, insbesondere 
durch Beförderungsdienste, geleistet werden, wenn
1. der behinderte Mensch ein Kraftfahrzeug nicht selbst führen kann und auch nicht gewährleistet ist, daß ein Dritter 

das Kraftfahrzeug für ihn führt (§ 3 Abs. 1 Nr. 2), oder
2. die Übernahme der Beförderungskosten anstelle von Kraftfahrzeughilfen wirtschaftlicher und für den behinderten 

Menschen zumutbar ist;

dabei ist zu berücksichtigen, was der behinderte Mensch als Kraftfahrzeughalter bei Anwendung des § 6 für die Anschaf-
fung und die berufliche Nutzung des Kraftfahrzeugs aus eigenen Mitteln aufzubringen hätte.

(2) 1Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 können als Darlehen erbracht werden, wenn die dort genannten Ziele auch durch 
ein Darlehen erreicht werden können; das Darlehen darf zusammen mit einem Zuschuß nach § 6 den nach § 5 maßge-
benden Bemessungsbetrag nicht übersteigen. 2Das Darlehen ist unverzinslich und spätestens innerhalb von fünf Jahren 
zu tilgen; es können bis zu zwei tilgungsfreie Jahre eingeräumt werden. 3Auf die Rückzahlung des Darlehens kann unter 
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen verzichtet werden.

§ 9 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§ 10 Antragstellung

1Leistungen sollen vor dem Abschluß eines Kaufvertrages über das Kraftfahrzeug und die behinderungsbedingte Zusatz-
ausstattung sowie vor Beginn einer nach § 8 zu fördernden Leistung beantragt werden.  2Leistungen zur technischen 
Überprüfung und Wiederherstellung der technischen Funktionsfähigkeit einer behinderungsbedingten Zusatzausstattung 
sind spätestens innerhalb eines Monats nach Rechnungstellung zu beantragen.

§ 10 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001

§§ 11 und 12 (Änderungen anderer Vorschriften)

(hier nicht aufgenommen)

§ 13 Übergangsvorschriften

(1) 1Auf Geschädigte im Sinne des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch und der Gesetze, die das Vierzehnte Buch So-
zialgesetzbuch für entsprechend anwendbar erklären, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung Hilfe zur Beschaffung ei-
nes Kraftfahrzeugs im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben, sind die bisher geltenden Bestimmungen 
weiterhin anzuwenden, wenn sie günstiger sind und der Beschädigte es beantragt. 2Gleiches gilt für geschädigte Perso-
nen nach dem Soldatenentschädigungsgesetz.

(2) Über Leistungen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits beantragt sind, ist nach den bisher geltenden Be-
stimmungen zu entscheiden, wenn sie für den behinderten Menschen günstiger sind.
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(3) (weggefallen)

§ 13 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983), 
in Kraft  ab 01.01.2002; Abs. 1 geändert  und Abs. 3 neu gefasst  durch Art. 41 G. v.  12.12.2019 (BGBl. I  S. 2652),  in Kraft  ab 
01.01.2024; Abs. 1 geändert, Abs. 3 aufgehoben durch Art. 51 G. v. 20.08.2021 (BGBI. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2025

§ 14 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1987 in Kraft.

§ 14 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001
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Änderungen

Ifd. 
Nr.

Ändernde Vorschrift Datum In-
krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

1 Gesetz zur Einführung des Euro im Sozial- und Arbeitsrecht sowie zur Ände-
rung anderer Vorschriften (4. Euro-Einführungsgesetz)

21.12.2000 
in Kraft 
01.01.2002

BGBl. I
S. 1983

5, 6, 13

2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (SGB IX)

19.06.2001 
in Kraft 
01.07.2001

BGBl. I
S. 1046

1,3, 4, 6-10, 13, 14

3 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer 
Gesetze

27.04.2002 
in Kraft 
01.05.2002

BGBl. I
S. 1467

6, 8

4 Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 23.12.2003 
in Kraft 
01.01.2004

BGBl. I
S. 2848

1

5 Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts 12.12.2019 
in Kraft 
01.01.2024

BGBl. I
S. 2652

13

6 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur 
landesrechtlichen Bestimmung der Träger von Leistungen für Bildung und Teil-
habe in der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz)

02.06.2021 
in Kraft 
10.06.2021

BGBl. I
S. 1387

5

7 Gesetz über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuord-
nung des Soldatenversorgungsrechts

20.08.2021 
in Kraft z.T. 
01.01.2024, 
01.01.2025

BGBl. I
S. 3932

1, 13
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